
§ 1 Allgemeines und Geltungsbereich:
1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende
Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen
abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung des Bestellers vorbehaltlos ausführen.
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in die-
sem Vertrag schriftlich niederzulegen.
3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinne des §§310,14 BGB.

§ 2 Vertragsabschluss und Unterlagen:
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst dadurch zustande, dass wir den Auftrag schriftlich bestätigen.
Bestätigen wir den Auftrag nicht schriftlich, kommt der Vertrag spätestens mit Ausführung der Lieferung zustande. In diesem Fall
gilt der Lieferschein als Auftragsbestätigung. Für die Art und den Umfang unserer Lieferung ist ausschließlich unsere schriftliche
Auftragsbestätigung maßgeblich.
2. An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns die Eigentums- und Urheberrechte
vor; sie dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung Dritten nicht zugänglich gemacht werden oder Dritten über-
lassen werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftliche Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet wurden. Vor ihrer
Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen:
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise "ab Werk", ausschließlich Verpackung:
diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8
% p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen. Falls wir in der Lage sind, einen höheren
Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt diesen geltend zu machen. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzu-
weisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzugs kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.
5. Zur Aufrechnung oder Zurückhaltung von Zahlungen ist der Besteller nur berechtigt, wenn seine Gegenforderung von uns unbe-
stritten oder rechtskräftig ist. Wegen bestrittener Gegenansprüche steht dem Besteller auch kein Zurückbehaltungsrecht zu.
6. Alle mit der Ausführung des Vertrags verbundenen Gebühren, Steuern und Kosten trägt der Besteller.

§ 4 Lieferzeit:
1. Der Beginn, der von uns angegebenen Lieferzeit, setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
2. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des
Bestellers voraus.
3. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entste-
henden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, indem dieser in
Annahmeverzug gerät.
4. Unsere Lieferungen erfolgen grundsätzlich nur in vollen Verpackungseinheiten. 

§ 5 Gefahrübergang und Verpackungskosten:
1. Sofern sich aus der Auftragbestätigung nichts anderes ergibt, ist eine Lieferung "ab Werk" vereinbart.
2. Transport- und alle sonstigen Verpackungen werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller ist ver-
pflichtet, für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen.
3. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung abdecken; die insoweit anfallen-
den Kosten trägt der Besteller.

§ 6 Mängelgewährleistung:
1. Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach §§ 377,378 HGB geschuldeten
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2. Im Falle der Mangelbeseitigung tragen wir die Material-, Transport- und Arbeitskosten, die Kosten von Einbau- und
Aufbaumaßnahmen nur zu Hälfte.
3. Die Gewährleistungspflicht beträgt 1 Jahr. Schadensersatzansprüche wegen einer garantierten Eigenschaft stehen dem
Besteller nur zu, wenn die Übernahme einer Garantie den Besteller gerade gegen den eingetretenen Schaden sichern sollte.
Andere Schadensersatzansprüche aus Gewährleistung sind ausgeschlossen, wenn uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder
Erfüllungsgehilfen leichte Fahrlässigkeit zur Last fallen, es sei denn es handelt sich um vorhersehbare, typische Schäden aus der

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; nicht ausgeschlossen sind Schadensersatzansprüche, wenn uns, unseren gesetzlichen
Vertretern oder Erfüllungshilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. Unberührt durch diesen Haftungsausschluss blei-
ben Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die von uns, unseren gesetzli-
chen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten sind.

§ 7 Haftung:
1. Vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Besteller, gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund,
z.B. aus unerlaubter Handlung, gegen uns, unsere gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen in jedem
Falle ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um voraussehbare, typische Schäden aus der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten oder die Schäden beruhen auf vorsätzlichen bzw. grob fahrlässigen Pflichtverletzungen durch uns, unsere
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
2. Diese Haftungsregelung gilt auch für unsere Beratung in Wort und Schrift sowie im Wege von Versuchen oder in sonstiger Weise;
der Besteller ist insbesondere nicht davon befreit, selbst die Eignung der Lieferung für die beabsichtigten Verwendungszwecke zu
prüfen.
3. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben durch diesen Haftungsausschluss unberührt.

§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung:
1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Kaufsachen (Waren) bis Eingang aller Zahlungen aus der
Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Besteller, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind
wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es
sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom
Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache und der Androhung der Verwertung zu deren Verwertung befugt, der
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen.
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten
gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten
erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir
Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen oder außergerichtlichen
Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
4. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt
alle Forderungen in Höhe des Faktura Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen
seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter ver-
kauft worden ist. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der
Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbe-
sondere kein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, kön-
nen wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erfor-
derlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis
des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung ent-
stehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 
6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als ver-
einbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder
Miteigentum für uns.
7. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen, zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der
Kaufsache mit einem Grundstück, gegen einen Dritten erwachsen.
8.Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare
Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden
Sicherheiten obliegt uns.

§ 9 Gerichtsstand/Erfüllungsort:
1. Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an sei-
nem Wohnsitzgericht zu verklagen.
2. Sofern sich aus der Auftragbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Einheitlichen UN-Kaufrechts (Convention
of Contracts for the International Sale of Goods) ist ausgeschlossen.

§ 1 Allgemeines und Geltungsbereich:
1. Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich, entgegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen
abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehenden
oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten
vorbehaltlos annehmen.
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen wer-
den, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.
3. Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des §§ 310, 14 BGB.
4. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Lieferanten.

§ 2 Angebot und Angebotsunterlagen:
1. Nimmt der Lieferant unsere Bestellung nicht innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach deren Zugang schriftlich an,
sind wir zum Widerruf berechtigt.
2. An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, und sonstigen Unterlagen behalten wir uns die Eigentums- und
Urheberrechte vor; diese und sonstige mit der  Bestellung übergebenen Unterlagen dürfen, ohne unsere ausdrückli-
che schriftliche Zustimmung, Dritten nicht zugänglich gemacht werden oder Dritten überlassen werden. Die vorge-
nannten Unterlagen sind ausschließlich für die Fertigung; aufgrund unserer Bestellung, zu verwenden; nach
Durchführung der Bestellung sind diese Unterlagen unaufgefordert und unverzüglich an uns zurückzugeben. Die
Unterlagen sowie sonstige im Rahmen der Abwicklung der Bestellung übermittelten Informationen sind Dritten
gegenüber geheim zu halten.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen:
1. Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der
Preis Lieferung "frei Haus" einschließlich  Verpackung ein. Die Rückgabe der Verpackung bedarf einer gesonderten
schriftlichen Vereinbarung.
2. Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese entsprechend den Vorgaben in unserer Bestellung die dort
ausgewiesene Bestellnummer oder einen sonstigen Bearbeitungsvermerk enthält. Für alle wegen der Nichteinhaltung
dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich.
3. Aufrechnung- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen Umfang zu.
4. Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis mit 3 % Skonto innerhalb von 14 Tagen
nach Lieferung und Rechnungserhalt.

§ 4 Lieferzeit und Lieferverzug:
1. Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend.
2. Der Lieferant ist verpflichtet uns unverzüglich schriftlich davon in Kenntnis zu setzen, falls Umstände eintreten oder
ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die ausbedungene Lieferzeit nicht eingehalten werden kann.
3. Teil- und vorzeitige Lieferungen sind nur zulässig, wenn wir uns hiermit ausdrücklich einverstanden erklärt haben.
Die vereinbarte Fälligkeit des Zahlungsanspruchs wird hierdurch nicht begründet.
4. Im Falle des Lieferverzugs stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind wir berechtigt, nach
fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
5. Die Abtretung von Ansprüchen, die dem Lieferanten aus der Geschäftsbeziehung mit uns zustehen, ist ohne unse-
re vorherige schriftliche Zustimmung ausgeschlossen.

§ 5 Gefahrtragung und Lieferdokumente:
1. Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, frei Haus zu erfolgen. 
2. Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt unsere Bestellnummer anzuge-
ben; unterlässt er dies, so sind Verzögerungen in der Bearbeitung unvermeidlich, für die wir nicht einzustehen haben. 

§ 6 Gewährleistung:
1. Wir sind verpflichtet, die Lieferung innerhalb angemessener Frist auf etwaige Sachmängel zu prüfen.
2. Der Lieferant hat die Qualität der Liefergegenstände laufend zu überprüfen. Die technischen Angaben und
Beschreibungen der Liefergegenstände in Unterlagen und Verlautbarungen des Lieferanten gelten als
Beschaffenheitsangaben i.S.d. § 434 BGB.
3. Der Lieferant leistet für seine Lieferung Gewähr und Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen, ohne
dass diese Haftung dem Grunde oder der Höhe nach beschränkt oder ausgeschlossen ist. 
4. Der Lieferant übernimmt, soweit nicht anders vereinbart ist oder die gesetzlichen Bestimmungen längere Fristen
vorsehen, für die Dauer von 3 Jahren ab Abnahme der Lieferung die Gewährleistung. Die Verjährungsfrist für gesetz-
liche Gewährleistungsansprüche beträgt unbeschadet und vorbehaltlich längerer gesetzlicher Verjährungsfristen
2 Jahre.

5. In dringenden Fällen, insbesondere zur Abwehr akuter Gefahren oder zur Vermeidung übermäßiger Schäden, sind
wir berechtigt, die festgestellten Mängel auf Kosten des Lieferanten selbst zu beseitigen.

§ 7 Produkthaftung, Freistellung durch den Lieferanten, Haftpflichtversicherung:
1. Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von
Schadenersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und
Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet.
2. In diesem Rahmen ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gem. §§ 683, 670 BGB zu erstatten,
die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über den Inhalt und
Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten -  soweit möglich und zumutbar -
unterrichten und ihm Gelegenheit zu Stellungnahme geben.
3. Der Lieferant verpflichtet sich, zur Produkthaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von € 2,5 Millionen
pro Personenschaden/Sachschaden - pauschal - zu unterhalten. Stehen uns weitergehende Schadensersatz-
ansprüche zu, so bleiben diese unberührt.

§ 8 Schutzrechte:
1. Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland verletzt werden.
2. Werden wir von einem Dritten deswegen in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes
schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen. Wir sind berechtigt, mit dem Dritten - ohne Zustimmung
unseres Lieferanten - irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen.
3. Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang
mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise entstehen.

§ 9 Eigentumsvorbehalt, Beistellung, Werkzeuge, Geheimhaltung:
1. Sofern wir Teile beim Lieferanten bereitstellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung oder
Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
Wertes unserer Sache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.
2. Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen ver-
mischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des
Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig das Miteigentum
überträgt. Der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns.
3. An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor. Der Lieferant ist verpflichtet, die Werkzeuge ausschließlich für
die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge
zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser-, und Diebstahlschäden zu versichern. Er ist verpflichtet etwaige
erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat
er uns sofort anzuzeigen, unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben Schadensersatzansprüche unberührt.
4. Stellt der Lieferant Werkzeuge nach unseren Zeichnungen her, so werden diese Werkzeuge nach Erfüllung des für die
Herstellung vereinbarten Preises unser Alleineigentum. Der Lieferant verwahrt die Werkzeuge für uns. Die Herausgabe
kann von uns in diesem Falle jederzeit, ohne Angabe von Gründen, herausverlangt werden, ohne dass dem Lieferanten
Zurückbehaltungsrechte zustehen, es sei denn, diese Zurückbehaltungsrechte gründen sich auf unbestrittene, von uns
ausdrücklich anerkannte oder rechtskräftig festgestellte Ansprüche. Ist der vereinbarte Preis für die Werkzeuge noch
nicht bezahlt, so kann gleichzeitig mit der Erfüllung die Herausgabe der Werkzeuge verlangt werden, ohne dass dem
Lieferanten Zurückbehaltungsrechte zustehen, es sei denn, diese Zurückbehaltungsrechte gründen sich auf unbestrittene,
von uns ausdrücklich anerkannte oder rechtskräftig festgestellte Ansprüche. Im übrigen gilt Ziff. 3 sinngemäß, hinsicht-
lich der Verwendung, der Versicherung und Wartung/Inspektion sowie in Bezug auf die Informationspflichten.
5. Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen
und Informationen strikt geheim zu halten. Dritten dürfen sie nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung
offengelegt werden. Die Geheimhaltungsvereinbarung gilt auch nach Abwicklung dieses Vertrages; sie erlischt, wenn
und soweit das in den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthalte-
ne Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist.

§ 10 Gerichtsstand/Erfüllungsort:
1. Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller
auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
2. Sofern sich aus unserer Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Einheitlichen UN-
Kaufrechts (Convention of Contracts for the International Sale of Goods) ist ausgeschlossen.
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